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Beschlussvorlage 
 
 
 
zur Behandlung im  Ausschuss für Kultur, Integration und Gleichstellung  

 

 
 
Betreff: 
 

Zuschüsse für Filmfestivals ab 2014: Arabisches 
Filmfestival 

  

Bezug:      
 

Anlagen: 0 
 
 

 

 
 
Beschlussantrag: 
 

1. Der Sperrvermerk bei der Haushaltsstelle 1.3400.7000.000 (Zuschüsse an Kulturvereinigun-
gen) in Höhe von 5.000 € wird aufgehoben.   

2. Das Arabische Filmfestival erhält aus den Sondermitteln Filmfestivals (10.000 €, HHStelle 
1.3400.7060.000) zusätzlich zum bereits beschlossenen Regelzuschuss von 5.000 € einen Re-
gelzuschuss in Höhe von 2.500 €, also insgesamt einen Regelzuschuss von 7.500 €. Der Zu-
schuss wird gemäß den Förderrichtlinien nach 3 Jahren erneut beraten. 

3. Die restlichen 2.500 € aus den Sondermitteln Filmfestivals (10.000 €, HHStelle 
1.3400.7060.000) werden für Medienprojekte verwendet, die unabhängig von Filmfestivals 
sind. 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  Jahr. 2014 Folgej.: 
Investitionskosten: € 7.500 € € 
Bei HHStelle veranschlagt: 
1.3400.7000.000 

 612.555 €  

Aufwand/Ertrag jährlich € ab:  
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Ziel:  
 
Es soll eine Entscheidung darüber getroffen werden, welchen Anteil das Arabische Filmfestival aus den  
Sondermitteln Filmfestivals (10.000 €, HHStelle 1.3400.7060.000) erhält. 
 
 
 
Begründung:  
 
1. Anlass / Problemstellung 

Mit dem Haushaltsplan 2014 wurde für das Arabische Filmfestival ein Regelzuschuss in Höhe 
von 5.000 Euro beschlossen. Der Zuschuss wurde mit einem Sperrvermerk versehen und ei-
ne Vorstellung des Festivals im Ausschuss für Kultur, Integration und Gleichstellung erbeten.  

 
Weiterhin war es der Wunsch des Gemeinderats, dass die Verwaltung einen Lösungsvor-
schlag erarbeitet, wie die Sondermittel Filmfestivals 10.000 € (HHStelle 1.3400.7060.000) in 
Regelzuschüsse verwandelt werden können.  Mit der Vorlage 81/2014 hat die Verwaltung 
einen Vorschlag zur Aufteilung dieser Sondermittel unterbreitet.  

 
Am 20.02.2014 wurde im Ausschuss für Kultur, Integration und Gleichstellung nach Anhö-
rung der Filmfestivals beschlossen, dass das „CineEspanol“, Sektion des „CineLatino“, 5.000 
Euro Regelzuschuss erhält. Das Filmfestival „Festival de Cine Espanol“ erhält weiterhin Mittel 
aus den freien Projektmitteln. Eine Entscheidung über den Anteil des „Arabischen Filmfesti-
vals“ an den Sondermitteln sollte erst nach Anhörung der Verantwortlichen des Festivals er-
folgen. 
 
 
 

2. Sachstand 

Die Bedeutung des Arabischen Filmfestivals wurde bereits in Vorlage 81/2104 ausführlich 
dargestellt. Zusammengefasst kann noch einmal betont werden, dass die  Verwaltung das 
Projekt ausdrücklich unterstützt, da es kulturpolitisch für eine Kommune eine Aufgabe sein 
muss, angesichts der politischen Veränderungen auf globaler Ebene den arabischen Kultur-
raum auf lokaler Ebene für die Menschen auf differenzierte Art und Weise bekannter zu ma-
chen. 
 
Ein Anliegen des Festivals ist es, mit einem umfangreichen Spektrum an Filmen, die in    
deutschen Kinosälen normalerweise keinen Platz finden, ein anderes als das bisher in den 
Medien verbreitete Bild des Nahen Ostens und der arabischen Welt filmisch und künstlerisch 
zu vermitteln. So wurden Themen wie die Situation in Palästina, die Situation arabischer 
Christen und Juden, aufgegriffen und gemeinsam mit Vertretern dieser Gruppen   diskutiert. 
Auch soll zum Beispiel ein vielseitiges Bild arabischer Frauen oder die Situation der Kurden in 
den arabischen Ländern vorgestellt und diskutiert werden.  
 
Das „Arabische Filmfestival“ ist das das einzige Filmfestival in Tübingen, das über keine or-
ganisatorische Infrastruktur wie einen starken Trägerverein oder Büroräume verfügt. Zudem 
hält es die Verwaltung für besonderes unterstützenswert, dass die Organisation eines Festi-
vals dieser Größe von Nichtmuttersprachlern in einem fremden Kulturkontext und in reiner 
Selbstverwaltung gelingt. 
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3. Vorschlag der Verwaltung 

Das Arabische Filmfestival erhält ab dem Jahr 2014 einen Regelzuschuss in Höhe von insge-
samt 7.500 €. Der Sperrvermerk für die Summe von 5.000 € wird aufgehoben (vgl. Vorlage 
804a/2013, Anlage 2). Der Zuschuss wird gemäß den Förderrichtlinien nach 3 Jahren erneut 
beraten Die restlichen 2.500 € aus den verbleibenden Sondermitteln möchte die Verwaltung 
für Zuschüsse für andere Medienprojekte verwenden, wie zum Filme aus Anlass mit dem 
Partnerschaftsjubiläum Petrosavodsk oder Dokumentarfilme.  

 
 

4. Lösungsvarianten 

4.1.  Das „Arabische Filmfestival“ erhält aus den Sondermitteln Filmfestivals einen einmaligen 
Projektzuschuss von 2.500 Euro. 

4.2.  Das „Arabische Filmfestival“ erhält aus den Sondermitteln Filmfestivals keinen Zuschuss. 

 
 

5. Finanzielle Auswirkung 

Die im Haushalt 2014 (HHstelle 1.3400.7000.000) mit einem Sperrvermerk versehenen Mittel 
in Höhe von 5.000 Euro werden ausbezahlt. Aus der HHStelle 1.3400.7060.000 (Sondermit-
tel Filmfestivals) erhält das „Arabische Filmfestival“ einen zusätzlichen Regelzuschuss von 
2.500 €. 
 
 

6. Anlagen 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


